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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
22. Januar 2009 

Dreiundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 64 b) 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/63/430/Add.2)] 

63/244.  Ausschuss für die Rechte des Kindes 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes1 und der dazugehö-
rigen Fakultativprotokolle2, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs über den Stand des Über-
einkommens3 und dem Bericht des Ausschusses für die Rechte des Kindes4, 

 1. nimmt unter Begrüßung des Inkrafttretens der Fakultativprotokolle2 zum Über-
einkommen über die Rechte des Kindes1 davon Kenntnis, dass mehr als achtzig der von den 
Vertragsstaaten entsprechend den Fakultativprotokollen pflichtgemäß vorgelegten Erstbe-
richte noch zu prüfen sind, stellt mit Besorgnis fest, dass dieser Rückstand, sofern er nicht 
bewältigt wird, den Ausschuss für die Rechte des Kindes an einer zeitnahen Prüfung von 
Berichten hindern wird, und nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von dem Ersuchen 
des Ausschusses, in parallelen Kammern zusammenzutreten, um den Rückstand wirksam 
und rasch bewältigen zu können; 

 2. beschließt, ausnahmsweise und vorübergehend den Ausschuss zu ermächtigen, 
zwischen Oktober 2009 und Oktober 2010 an jeweils zehn Arbeitstagen seiner drei ordentli-
chen Tagungen und an den jeweils fünf Arbeitstagen seiner drei tagungsvorbereitenden Ar-
beitsgruppentreffen in parallelen Kammern von je neun Mitgliedern zusammenzutreten, um 
die nach Artikel 44 des Übereinkommens, Artikel 8 des dazugehörigen Fakultativprotokolls 

_______________ 
1 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 
II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 
2 Ebd., Vol. 2171 und 2173, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1222; 
öBGBl. III Nr. 93/2004; AS 2006 5441 (Protokoll gegen Kinderhandel); dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl. 
2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579 (Protokoll über Kinder in bewaffneten Konflikten). 
3 A/63/160. 
4 Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 41 (A/63/41). 
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betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten5 und Artikel 12 des da-
zugehörigen Fakultativprotokolls betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitu-
tion und die Kinderpornografie6 vorgelegten Berichte der Vertragsstaaten zu prüfen, unter 
Berücksichtigung einer ausgewogenen geografischen Verteilung und der hauptsächlichen 
Rechtssysteme; 

 3. beschließt außerdem, auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung auf der Grundlage 
einer von dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte 
vorgenommenen Evaluierung die Situation hinsichtlich der Tagungsdauer des Ausschusses 
zu bewerten, unter Berücksichtigung eines umfassenderen Ansatzes für die Bewältigung des 
Rückstands bei der Arbeit der Menschenrechtsvertragsorgane und der wachsenden Zahl der 
von den Vertragsstaaten der Menschenrechtsübereinkommen vorzulegenden Berichte; 

 4. ersucht den Ausschuss, seine Arbeitsmethoden noch eingehender zu überprüfen, 
um die Effizienz und Qualität seiner Verfahren zu erhöhen und so die rasche Prüfung der 
von den Vertragsstaaten vorgelegten Berichte zu bewirken, und ersucht den Ausschuss au-
ßerdem, seine Fortschritte zu überprüfen und zu bewerten, um in seinen Bericht an die Ge-
neralversammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung aktuelle Informationen zu dieser 
Frage  und Beiträge zu der von dem Amt des Hohen Kommissars vorzunehmenden Evaluie-
rung aufnehmen zu können, unter Berücksichtigung des breiteren Kontexts der Reform der 
Vertragsorgane. 

74. Plenarsitzung  
24. Dezember 2008 

_______________ 
5 United Nations, Treaty Series, Vol. 2173, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2004 
II S. 1354; LGBl. 2005 Nr. 26; öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579. 
6 Ebd., Vol. 2171, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III 
Nr. 93/2004; AS 2006 5441. 


